
Änderung der Fort-
bildungssatzung und 
Verfahrensordnung 
zur Fortbildung
Im Rahmen der  41. Tagung der Kam-
merversammlung am 14. November 
2009 haben die Mandatsträger der 
Sächsischen Landesärztekammer ein-
stimmig eine Änderung der Satzung 
Fortbildung und Fortbildungszertifi-
kat beschlossen. Daneben wurde 
durch Beschluss des Vorstandes der 
Sächsischen Landesärztekammer die 
Verfahrensordnung zur Bewertung 
und Anerkennung von Fortbildungs-
maßnahmen (Fortbildungszertifizie-
rung) zum 28. Dezember 2009 geän-
dert. 
Die vorgenommenen Änderungen 
ergeben sich aus europarechtlichen 
Vorgaben. Hierbei handelt es sich um 
die Europäische Dienstleistungsricht-
linie (RL 2006/123/EG). Nach dem 
Inkrafttreten der Richtlinie Ende 
Dezember 2006 hatten die Mitglieds-
staaten bis zum 28. Dezember 2009 
Zeit, die Richtlinie umzusetzen. Dies 
ist zwischenzeitlich im Freistaat Sach-
sen mit dem Gesetz über den ein-
heitlichen Ansprechpartner vom 13. 
August 2009 geschehen.
Obschon direkte Gesundheitsdienst-
leistungen mit Patientenbezug von 
der Dienstleistungsrichtlinie ausge-
nommen sind, hatte eine Prüfung 
der Satzungen und Regularien der 
Sächsischen Landesärztekammer er -
geben, dass die Richtlinie für die 
Durchführung von ärztlichen Fortbil-
dungsveranstaltungen anzuwenden ist.
Mit Umsetzung der Richtlinie kann 
daher das Verfahren der Anerken-
nung von Fortbildungsmaßnahmen 
europäischer Fortbildungsanbieter 
hier im Freistaat Sachsen über den 

sogenannten einheitlichen Ansprech-
partner laufen. Der einheitliche 
Ansprechpartner soll für alle Dienst-
leistungserbringer aus EU-Mitglied-
staaten unterstützend tätig werden, 
indem er diese über alle die Dienst-
leistung betreffenden Verfahren, For-
malitäten und zuständigen Stellen 
informiert und die Abwicklung dieser 
Verfahren und Formalitäten – sofern 
vom Dienstleistungserbringer ge -
wünscht – koordiniert. § 13 der Sat-
zung Fortbildung und Fortbildungs-
zertifikat trägt dieser Neuerung 
Rechnung. Praktisch bedeutet dies 
lediglich, dass sich ein europäischer 
Fortbildungsanbieter an den einheit-
lichen Ansprechpartner, im Freistaat 
Sachsen die Landesdirektion Leipzig, 
wenden kann, wenn er in Sachsen 
eine Fortbildungsmaßnahme für 
Ärz te anbieten möchte. Diese Stelle 
leitet dann den Antrag zur Bearbei-
tung an die Sächsische Landesärzte-
kammer weiter. Ob und welche Fort-
bildungsmaßnahmen europäischer 
Anbieter im Freistaat Sachsen mit 
Fortbildungspunkten anerkannt wer-
den, entscheidet die Sächsische Lan-
desärztekammer auch zukünftig 

eigenverantwortlich und im Sinne 
unserer Kammermitglieder auf der 
Grundlage unserer Satzung. Die Säch-
sische Landesärztekammer wird damit 
nicht von ihrer Entscheidungsbefug-
nis entbunden. Ein europäischer Fort-
bildungsanbieter muss sich jedoch 
nicht zwingend an den einheitlichen 
An  sprechpartner wenden, er kann 
auch zukünftig direkt an die Sächsi-
sche Landesärztekammer herantreten.
Im Zusammenhang mit dieser Sat-
zungsänderung wurden die im bishe-
rigen § 13 enthaltenen Übergangsre-
gelungen gestrichen, da diese über-
holt waren.
Vor dem gleichen europarechtlichen 
Hintergrund wurde auch die Verfah-
rensordnung geändert und der 
Abschnitt zur Anerkennung von Fort-
bildungsveranstaltern angepasst.
Die Änderungssatzung wurde im 

„Ärzteblatt Sachsen“, Heft 12/2009, 
veröffentlicht. Die aktualisierte Sat-
zung und Verfahrensordnung sind 
auf der Homepage der Sächsischen 
Landesärztekammer abrufbar. 
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Herr Raimund Pecherz beantwortete 
in einem weiteren Workshop aktu-
elle Fragen zur Finanzierbarkeit einer 
Niederlassung. Unter dem Titel 

„Traumjob Hausarzt?!“ stand ein 
Workshop unter der Leitung von Dr. 
Johannes-Georg Schulz.       
Weitere Themen waren „Finanzielle 
Grundlagen für den Berufsstart“ (Lei-
tung: Manuela Heine und Sindy Lubi-

ger), „Neue Arbeitsplätze in neuen 
Versorgungsstrukturen“ (Rechtsan-
walt Theo Sander) sowie „Der Arzt 
als erfolgreicher mittelständischer 
Unternehmer“ (Leitung: Dipl.-Med. 
Peter Lorenz und Dr. Marc Amler). 
Die Informationsveranstaltung spe-
ziell für Weiterbildungsassistenten 
ergänzt das vielfältige Angebot der 
Sächsischen Landesärztekammer und 

der weiteren Institutionen zur Gewin-
nung von Ärzten für eine kurative 
Tätigkeit in Sachsen. Exemplarisch 
seien die jährlich stattfindenden 
Informationsveranstaltungen für 
Medizinstudenten und die Jobmesse 
in Österreich genannt.
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